
 
Statut der Investitionsbank Sachsen-Anhalt 

Lesefassung nach Genehmigung des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-
Anhalt vom 26.01.2021 

 
 
Auf Grund des § 10 Satz 1 der Verordnung über die Errichtung der Investitionsbank Sachsen-
Anhalt vom 30. Dezember 2003 (GVBl. LSA 2004 S. 20) hat der Verwaltungsrat in der Sitzung 
am 23. Februar 2004 das nachstehende Statut beschlossen, das vom Ministerium der Finanzen 
als Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde. Die Neufassung berücksichtigt die in der Sitzung 
am 25. November 2020 und im Umlaufverfahren am 19. Januar 2021 vom Verwaltungsrat der 
Investitionsbank beschlossenen Änderungen des Statuts.  
 
 

§ 1 
Rechtsform, Sitz 

 
(1) Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt – Anstalt der Norddeutschen Landesbank Girozentrale 

(Investitionsbank) ist eine teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der Norddeutschen 
Landesbank Girozentrale Mitteldeutsche Landesbank (Landesbank). 

 
(2) Die Investitionsbank kann im Rechtsverkehr unter ihrem Namen handeln, klagen und ver-

klagt werden. 
 
(3) Die Investitionsbank hat ihren Sitz in Magdeburg. 
 
 

§ 2 
Geschäftstätigkeit 

 
(1)  Die Investitionsbank führt die ihr übertragenen Aufgaben sowohl für das Land oder für Dritte 

als auch im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durch. 
 
(2) Die Investitionsbank ist bei der Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben zu Wettbe-

werbsneutralität verpflichtet. Dies wird insbesondere durch die folgenden Regelungen ge-
währleistet: 
- Wettbewerbsneutrale Ausgestaltung der Beratung und der Abwicklung der Förderaufga-

ben, 
- Einschaltung der Hausbanken im Bereich der Förderung der gewerblichen Wirtschaft, 

soweit dies möglich ist, 
- Eigenständiges Auftreten nach außen, einschließlich separater Postanschrift, 
- Organisatorische und personelle Eigenständigkeit, 
- Ausschluss der Nutzungsmöglichkeit von Kundendaten der Investitionsbank durch Wett-

bewerbsbereiche der Landesbank, 
- Besondere Verpflichtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Investitionsbank zur 

Einhaltung der Wettbewerbsneutralität. 
 
(3) Die Investitionsbank soll bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Förderinstituten des Bun-

des und der Europäischen Gemeinschaft zusammenarbeiten. 
 
 

§ 3 
Organe 

 
(1) Organe der Investitionsbank sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. 
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(2) Die Mitglieder der Organe haben über vertrauliche Angaben sowie Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse der Investitionsbank, die ihnen durch ihre Tätigkeit in den Organen der Investi-
tionsbank bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht bleibt auch 
nach dem Ausscheiden aus dem Organ bestehen. Die Genehmigung, abweichend von Satz 
1 Erklärungen abzugeben oder in gerichtlichen oder außergerichtlichen Verfahren auszusa-
gen, erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Vorsitzende 
des Verwaltungsrates. Die Befugnis der Geschäftsleitung, die im Rahmen ihrer Geschäfts-
führung üblichen und notwendigen Erklärungen im Interesse der Investitionsbank abzuge-
ben, bleibt unberührt; dies gilt auch für gerichtliche und außergerichtliche Verfahren, in denen 
die Investitionsbank Partei ist. 

 
 

§ 4  
Sitzungen des Verwaltungsrates, Beschlussfassung 

 
(1) Der Verwaltungsrat muss vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter einmal im Kalender-

halbjahr einberufen werden und darüber hinaus, wenn es die Lage der Geschäfte erfordert. 
 
(2) Der Verwaltungsrat muss auch einberufen werden, sofern die Rechtsaufsichtsbehörde, der 

Vorstand der Landesbank, die Geschäftsleitung oder ein Mitglied des Verwaltungsrates dies 
unter Angabe von Gründen verlangt. 
 

(3) Die Sitzungen können auch im Wege einer Telefon- oder/und Videokonferenz sowie als 
Mischform mit einer Präsenzsitzung durchgeführt werden. 
Der Verwaltungsrat ist in Textform oder elektronisch (z. B. in einem elektronischen Daten-
raum) unter Angabe von Zeit, Ort (bei einer Präsenzsitzung) und Tagesordnung und – so-
weit möglich – unter Beifügung der Beschlussvorlagen einzuberufen. Die Einladung soll 
den Mitgliedern spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zugehen. In eilbedürftigen Fällen 
kann die Einladung auch fernmündlich und auch in kürzerer Frist erfolgen.  

 
(4) An den Sitzungen des Verwaltungsrates nimmt die Geschäftsleitung beratend teil. Sachver-

ständige und Auskunftspersonen können auf Beschluss des Verwaltungsrates hinzugezogen 
werden. 

 
(5) Der Vertreter der Rechtsaufsichtsbehörde hat das Recht, an allen Sitzungen des Verwal-

tungsrates teilzunehmen. 
 
(6) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder oder deren 

Vertreter und der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter an der Sitzung teilnehmen. Ist eine 
ordnungsgemäß einberufene Verwaltungsratssitzung nicht beschlussfähig, so ist eine binnen 
zwei Wochen danach einberufene Verwaltungsratssitzung für die Tagesordnungspunkte der 
nicht beschlussfähigen Verwaltungsratssitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Verwaltungsratsmitglieder beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß unter Beifügung der ur-
sprünglichen Tagesordnung und unter ausdrücklichem schriftlichen Hinweis auf diese Be-
stimmung einberufen worden ist. 

 
(7) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. Gegen das Votum des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und des stellvertretenden 
Vorsitzenden ist kein Beschluss möglich, § 5 Abs. 4 bleibt unberührt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die Stimme des stellver-
tretenden Vorsitzenden.  
 

(8) In eiligen Fällen oder in Verbindung mit einer nicht als Präsenz durchgeführten Sitzung kann 
der Vorsitzende des Verwaltungsrates die Beschlüsse im Wege der schriftlichen Abstimmung 
herbeiführen. Dabei kann eine Frist für die Abgabe der Stimme gesetzt werden. Falls eine 
solche Frist gesetzt wird, kann die Stimmabgabe wirksam nur innerhalb der Frist erfolgen. 
Bestehen die Voraussetzungen zur eindeutigen Identifizierung des Absenders, so kann die 
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Umfrage auch auf elektronischem Wege (z. B. in einem elektronischen Datenraum) durch-
geführt werden.  
Die Beschlüsse gelten als gefasst, sobald eine zustimmende schriftliche Erklärung von min-
destens der Hälfte der Mitglieder oder deren Vertreter beim Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates eingegangen ist.  

 
(9) Über jede Sitzung des Verwaltungsrates ist ein Protokoll anzufertigen, das von dem Vorsit-

zenden oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen ist.  
 

§ 5  
Aufgaben und Zuständigkeiten des Verwaltungsrates 

 
(1) Der Verwaltungsrat berät die Geschäftsleitung und überwacht deren Geschäftsführung. 
 
(2) Der Verwaltungsrat beschließt insbesondere über  
 

1. den Erlass des Statuts und dessen Änderung,  
 
2. die Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat,  

 
3. die Geschäftsordnung für die Geschäftsleitung, 

 
4. die Zustimmung zur Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsleitung;  

§ 7 Abs. 1 S. 3 bleibt unberührt, 
 

5. die Zustimmung zu dem von der Geschäftsleitung vorzulegenden Wirtschaftsplan, 
 
6. die Empfehlung an den Aufsichtsrat der Landesbank über die Bestellung des Abschluss-

prüfers, 
 
7. die Prüfung des Jahresabschlusses und die Empfehlung an den Aufsichtsrat der Lan-

desbank zur Feststellung des Jahresabschlusses, 
 
8. die Empfehlung an den Aufsichtsrat der Landesbank über die Entlastung der Geschäfts-

leitung, 
 
9. (weggefallen), 

 
10. Angelegenheiten von besonderer Bedeutung (§ 12 Abs. 3 der Verordnung), 

 
11. Verwendung von Überschüssen für Förderzwecke (§ 17 Abs. 3 der Verordnung), 

 
12. die Erstattung außergewöhnlicher Kosten im Zusammenhang mit der Aufsicht (§ 19 Abs. 

2 S. 3 der Verordnung), 
 

13. die Höhe einer zu gewährenden Vergütung für die Tätigkeit der Mitglieder des Verwal-
tungsrates und der Mitglieder des Beirates. 

 
(3) Die Geschäftsleitung bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates zu folgenden Angelegen-

heiten: 
 

1. Aufnahme von Refinanzierungsdarlehen, soweit die dafür im Zusammenhang mit dem 
Wirtschaftsplan festgelegte Grenze um mehr als 10 % überschritten wird, 

 
2. Kreditgewährung im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen, sobald die Gesamtver-

bindlichkeiten einer Gruppe verbundener Kunden gegenüber der Investitionsbank einen 
vom Verwaltungsrat festgesetzten Betrag überschreiten; bei Krediten an Kommunen 
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(Kredite an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und sonstige Gebietskörper-
schaften/Körperschaften öffentlichen Rechts), wenn ein neu zu bewilligender Einzelkredit 
einen vom Verwaltungsrat festgesetzten Betrag überschreitet; bei Krediten an „Landes-
eigene Institutionen“ gelten vom Verwaltungsrat festgesetzte Regelungen, 

 
3. (weggefallen),  

 
4. Erwerb, Gründung, Veräußerung und Liquidation von Unternehmen sowie Erwerb, Auf-

stockung und Veräußerung von Beteiligungen, soweit sie nicht im Rahmen von Förder-
programmen für Rechnung des Landes erfolgen, 

 
5. Erwerb, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-

ten auf eigene Rechnung, sofern sie nicht zur Vermeidung von Verlusten freihändig oder 
im Zwangsversteigerungsverfahren erworben werden, 

 
6. Gewährung von Krediten an Mitglieder der Geschäftsleitung, des Verwaltungsrates und 

des Beirates, 
 
7. Anmietung, Erstellung oder Erwerb eines Geschäftsgebäudes als Dienstsitz der Investi-

tionsbank, 
 

8. Übernahme von Aufgaben für andere Träger der öffentlichen Verwaltung (§ 5 Abs. 3 der 
Verordnung), 

 
9. (weggefallen). 
 
Der Verwaltungsrat kann weitere Geschäfte und Maßnahmen von besonderer Bedeutung 
von seiner Zustimmung abhängig machen. 

 
(4) Die Beschlüsse gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 3 Nrn. 1, 4 und 5 dürfen nicht gegen das Votum 

des Ministeriums der Finanzen ergehen. 
 
 

§ 6  
Ausschüsse des Verwaltungsrates 

 
(1) Der Verwaltungsrat kann gemäß § 12 Abs. 4 der Verordnung Ausschüsse bilden. 
 
(2) Zusammensetzung, Zuständigkeit und Befugnisse der Ausschüsse werden durch den Ver-

waltungsrat geregelt. 
 
 

§ 7  
Geschäftsleitung 

 
(1) Die Geschäftsleitung besteht aus 2 Mitgliedern. Die Bestellung und Abberufung der Mitglie-

der erfolgt durch den Vorstand der Landesbank und bedarf der Zustimmung des Verwal-
tungsrates. Die Abberufung eines oder mehrerer Mitglieder der Geschäftsleitung aus wichti-
gem Grund bleibt dem Vorstand der Landesbank auch gegen das Votum des Verwaltungs-
rates vorbehalten. 

 
(2) Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Wieder-

holte Bestellungen für jeweils höchstens fünf Jahre sind zulässig.  
 
(3) Die Geschäftsleitung hat den Verwaltungsrat über alle wesentlichen Angelegenheiten, den 

Gang der Geschäfte und die beabsichtigte künftige Geschäftspolitik zu unterrichten. Ferner 
hat die Geschäftsleitung den Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder dessen Stellvertreter 
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über wichtige Vorkommnisse zu unterrichten. Die vorgenannten Unterrichtungspflichten be-
stehen auch gegenüber dem Vorstand der Landesbank.  

 
 

§ 8  
Zeichnungsbefugnis 

 
Rechtsverbindliche Erklärungen der Investitionsbank bedürfen der Unterschrift zweier Mitglieder 
der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung kann die Vertretungsbefugnis so regeln, dass ein Mit-
glied der Geschäftsleitung mit einem sonstigen Beschäftigten oder dass zwei Beschäftigte ge-
meinsam verbindlich zeichnen können. Für den laufenden Geschäftsverkehr kann die Geschäfts-
leitung eine andere Regelung treffen. Die Zeichnungsbefugnisse werden durch ein bankübliches 
Unterschriftenverzeichnis dokumentiert. 
 
 

§ 9  
Beirat 

 
(1) Zur sachverständigen Beratung und zur Unterstützung der Investitionsbank bei der Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben und zur Förderung der Kontakte mit dem Parlament, der öffentli-
chen Verwaltung, der Wirtschaft und der Kreditwirtschaft wird ein Beirat gebildet. Über die 
Berufung und Abberufung der Mitglieder des Beirats entscheidet die Geschäftsleitung mit 
Zustimmung des Verwaltungsrates. 
 

(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder sein Stellvertreter. Der Verwal-
tungsrat kann für den Beirat eine Geschäftsordnung erlassen. 

 
 

§ 10  
Jahresabschluss, Lagebericht, Geschäftsbericht, Wirtschaftsplan  

 
(1) Die Investitionsbank hat einen Jahresabschluss aufzustellen und einen Lagebericht sowie 

einen Geschäftsbericht zu erstellen. 
 
(2) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Geschäftsbericht sind in den ersten sechs 

Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres von der Geschäftsleitung aufzustellen bzw. zu 
erstellen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von einem Wirtschaftsprüfer (Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft) zu prüfen, der auf Empfehlung des Verwaltungsrates im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und dem Landesrechnungshof vom Aufsichts-
rat der Landesbank zu bestellen ist. Der Verwaltungsrat der Investitionsbank beschließt über 
die Prüfung des Jahresabschlusses und die Empfehlung an den Aufsichtsrat der Landesbank 
zur Feststellung des Jahresabschlusses. 

 
(3) Über das Vermögen der Investitionsbank sowie über von ihr gehaltene Treuhandvermögen 

und Sondervermögen ist getrennt vom übrigen Vermögen der Landesbank Rechnung zu le-
gen. 

 
(4) Jahresabschlüsse, Lageberichte, Prüfungsberichte, Geschäftsberichte und Wirtschaftspläne 

sind allen Ministerien und der Staatskanzlei sowie dem Landesrechnungshof zu übersenden. 
Der Geschäftsbericht ist dem Landtag zur Weiterleitung an die Ausschüsse zu übersenden. 

 
 

§ 11  
Inkrafttreten 

 
Dieses Statut tritt mit der Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat und der Genehmigung 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Kraft. 


